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Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 DS-GVO 

Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen 

 Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. a) DS-GVO ist Name Verein: Förderverein der Graf-Eberhard-
Schule e.V., Kirchentellinsfurt (nachfolgend kurz: Förderverein) Straße: Kirchfeldstr. 15 PLZ, Ort: 72138 
Kirchentellinsfurt. Tel.: +49 7121 900310 (Sekretariat Graf-Eberhard-Schule) 

E-Mail: foerderverein@graf-eberhard-schule.de   Vorstand: Hannelore Dengel, Claudia Dufke,  
Maria Rosa Goller, Katharina Hübner, Steffen Mall 
 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung  

Der Förderverein verarbeitet folgende personenbezogene Daten: Zum Zwecke der Mitglieder- und 

Beitragsverwaltung werden Name, Vorname, Geburtsdatum, Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Email-
Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung der Mitglieder des Fördervereins verarbeitet. Die Rechtsgrundlage 
hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DS-GVO (Vertragserfüllung). Zum Zwecke der Ausstellung von Zuwendungs-

bestätigungen für Mitglieder werden Name, Vorname, Straße, Hausnummer, PLZ und Wohnort der Mitglieder 
des Fördervereins verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DS-GVO (Vertragserfüllung). Zum 
Zwecke der Außendarstellung werden Name und Vorname von Mitgliedern als Teil der Dokumentation der 
Mitgliederversammlung zur Veröffentlichung auf der Webseite der Graf-Eberhard-Schule (www.graf-eberhard-
schule.de) weitergegeben. Die Weitergabe erfolgt nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Betroffenen. 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit a) DS-GVO (Einwilligung). Zum Zwecke der Eigenwerbung und 

Information werden Emails an die E-Mail-Adresse der Mitglieder versendet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 
Abs. lit. f) DS-GVO (Berechtigte Interessen des Vereins).  
 
Empfänger der personenbezogenen Daten  

Im Rahmen der Mitglieder- und Beitragsverwaltung werden die personenbezogenen Daten der Mitglieder nur 
innerhalb des Fördervereins weiterverarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Im Rahmen der Ausstellung 

von Zuwendungsbestätigungen für Mitglieder und Nichtmitglieder werden die personenbezogenen Daten der 
Mitglieder an die Finanzbehörden übermittelt. Gemeldet werden dabei Name, Vorname, Straße, Hausnummer, 
PLZ und Wohnort. Im Rahmen der Außendarstellung werden die personenbezogenen Daten der Mitglieder, an 
die Graf-Eberhard-Schule gemeldet. Übermittelt werden dabei Vorname und Name.Im Rahmen des 
Informationsaustausches zur Vorstandsarbeit werden die personenbezogenen Daten der Mitglieder 
cloudbasiert gespeichert. . 
Drittlandtransfer  

Der Förderverein übermittelt keine personenbezogenen Daten an ein Drittland.  
Speicherdauer  

Die zum Zwecke der Mitglieder- und Beitragsverwaltung erhobenen personenbezogenen Daten werden 10 
Jahre nach Austritt aus dem Förderverein gelöscht. Die zum Zwecke der Ausstellung von 

Zuwendungsbestätigungen für Mitglieder erhobenen personenbezogenen Daten werden 10 Jahre nach 
Austritt aus dem Förderverein gelöscht.  
Betroffenenrechte  

Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 
DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein 
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 
20 DS-GVO) zu. Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit 
zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu.  
Pflicht zur Bereitstellung der Daten  

Zum Zwecke der Mitglieder- und Beitragsverwaltung ist die Bereitstellung der Daten erforderlich. Andernfalls 
ist eine Mitgliedschaft im Förderverein nicht möglich. Zum Zwecke der Ausstellung von 

Zuwendungsbestätigungen ist die Bereitstellung der Daten erforderlich. Andernfalls ist die Ausstellung einer 
Zuwendungsbestätigung nicht möglich.  
Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

 Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet nicht statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit seiner Gründung am 14. Mai 2004 hat unser Förderverein das Ziel, 
die Graf-Eberhard-Schule für unsere Kinder lebendiger und attraktiver zu 

machen. 

So tragen wir dazu bei: 

Gestalten 

Viele Aktivitäten (z. B. Schulfeste, Adventsabende, Kulturtage) in der 
Schule wären ohne uns nicht machbar. 
Wir helfen aktiv mit! 

Erleben 

Wir unterstützen viele Aktivitäten im direkten Schulalltag (Arbeits-
gemeinschaften).  
Sie bringen Abwechslung in den Schulalltag! 

Stärken 

Prüfungsstress ade – wir bieten Kurse zur Prüfungsvorbereitung an. 
Soziale Kompetenzen stärken wir durch die Finanzierung von 
Präventionsbausteinen und die Schülereinzelförderung.  
Schule soll Spaß machen!  

 

Wir haben das Ganze im Blick! 
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Helfen Sie mit: 

 

• Bringen Sie Ihre Ideen ein, werben Sie Sponsoren! 
• Kaufen Sie über smile.amazon.de ein! 
• Spenden Sie, unterstützen Sie uns bei unseren Aktivitäten! 
• Werden Sie Mitglied! 

 

Ihre Vorteile: 

• Durch Ihren Beitrag wird die Graf-Eberhard-Schule lebendiger und 
attraktiver. 

• Für Fördervereinsmitglieder sind viele unserer Angebote vergünstigt. 
• Mitgliedsbeiträge und Spenden sind von der Steuer abzugsfähig. 

 

 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Graf-Eberhard-Schule  e.V., Kirchentellinsfurt 
 

 

Name      Vorname 

 

Geburtsdatum 

 

Straße, Hausnummer 

 

Postleitzahl, Wohnort 

 

Email      Telefonnummer 

SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige/n ich/wir den Förderverein der Graf-Eberhard-Schule e.V.,  Kirchentellinsfurt den 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von jährlich 20,00 € von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein e.V.  auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschrift einzulösen. 

� Zusätzlich leiste ich/leisten wir eine einmalige Spende in Höhe von _______ Euro. 

 

______________________________  _______________________________________ 

IBAN (22 Stellen)     BIC (11 Stellen) 

 

______________________________  __________________________________________ 

Kreditinstitut                                                                 Kontoinhaber 
 

Ich kann/wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die  Erstattung 
des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

 

______________________________  __________________________________________ 

Ort, Datum                                                    Unterschrift/en des/r Kontoinhaber/s 

 

Hinweise zur Mitgliedschaft: 

Mitglied im Förderverein wird die beitretende Person. Vergünstigungen für Vereinsangebote gelten für 
alle Kinder aus dem Haushalt des Mitglieds, die die Graf-Eberhard-Schule in Kirchentellinsfurt 
besuchen. 
 
Die Beitragszahlung erfolgt durch das SEPA-Lastschriftverfahren. Ich bin/wir sind mit der Speicherung 
meiner Daten ausschließlich für Vereinszwecke einverstanden.  
 
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich mit einer Frist von einem Monat vor Ablauf des 
Kalenderjahres erfolgen und endet satzungsgemäß zum Jahresende 
Bitte geben Sie die ausgefüllte Beitrittserklärung direkt im Sekretariat der GES ab! 


